
Begründung zum Änderungsplan ll zum Bebauungsplan

"lm Hlpperich"

Nachdem aufgrund de!.Bebauungsplanes "lm Hipperich" die Erschliee,ungsanlagen nunmehr
weitgehend hergestellt sind, 'ist es erfordert ich, die Kosten hierfür entsprechend
den Bestimmungen dg? Bundesbaugesetzes (BBauG) umzulegen. Hierbei bat sich gezeigt,
daß 'Innerhalb des Plangebietes'Teile enthalten sind, die im Grunde mit der Absicht'
zur baulichen Nutzung nichts gemein haben.

Es .+st daher erforderlich im Wege des Gerechtigkeits- u. Gleichheitsgrundsatzes
und.e'her gerechten Belastung dër einzelnen Grundstiickseigenttimer verschiedene
Teile aus dem Plangebiet herauszunehmen.

Im einzelnen sind dies folgende Teile

Inangriffnahme des Baugebietes aus-
{ch der verkehrsmäßjgen Erschließung

b) Der Wi Plan-Nr. 2775 dient ausschlieBI ich der ertl schen Lande'irt
ftl'ich genutzten Flächen, welctië sich

ieBen. Bei einem evtl. Ausbau dieses Weges wären aber
timrnungen des BBauG auf die Grundsttickseigenttimët" im

egen.

c) Der geplante
ve rbl e i ben .
ur'sprUnglich geplant. wäre

z um }(iridcrsp'i€1platz
in: h'ei terfiihrung, wie
i nnvc] ]

d) Der Teilbereich "B" des ursprünglich genehmigten Bebauungsplanes ist von seiner
cher Bestand anzusehen. Eine Veränderung oder' ein

Vorteil.durch die Einbeziehung in den Geltungsbereich des Bebaungsplünes ist
zweifellos.nicht gegeben. Die'hergestellten Erschließungsanlagen'dienen flip
d'lesen .Teil ebenfalls nicht. da hier bereits eine ausreichende Erschließung
vorhanden war. (]roö/?
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